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Betreff: Antrag auf Anpassung der Satzung zur Aufnahme von Frauen als vollwertige 
Mitglieder 

 
Sehr geehrter Herr Oberst, sehr geehrte Herren des Vorstandes, 

 
gemäß§ 2 unserer Satzung ist die St. Sebastian Schützenbruderschaft Altenbeken Mitglied des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. in Köln. Damit sind die 
Statuten und Mustersatzungen des Bundes in ihrer jeweils gültigen Fassung für uns 
verbindlich. 

 
Der Bund hat mit Beschluss der Bundesvertreterversammlung vom 12. März 2017 die 
Mustersatzung überarbeitet. In § 4 „Mitgliedschaft" wird dort ausdrücklich das 
geschlechtsneutrale Wort Personen verwendet. Eine Differenzierung nach Geschlecht ist damit 
nicht mehr vorgesehen. 

 
In den offiziellen Hinweisen zur Bearbeitung der Mustersatzung wird darüber hinaus 
ausdrücklich empfohlen, die unterstrichenen Bestimmungen wörtlich zu übernehmen. Dies 
betrifft auch den genannten § 4, sodass für alle Mitgliedsvereine klar vorgegeben ist, dass 
Frauen (Menschen) vollumfänglich als Mitglieder aufzunehmen sind - mit allen Rechten und 
Pflichten. 

 
Daher beantragen wir, die bestehende Satzung der St. Sebastian Schützenbruderschaft 
Altenbeken an die Mustersatzung des Bundes anzupassen und § 4 „Mitgliedschaft" wie folgt 
neu zu fassen: 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied können Personen christlicher Konfession werden, die unbescholten sind. 
2. Personen, die keiner christlichen Konfession angehören, können im Einzelfall nach 

einer eingehenden Prüfung gemäß Beschluss der Bundesvertreterversammlung vom 
12. März 2017 aufgenommen werden, sofern sie sich zu den christlichen Zielen der 
Bruderschaft und des Bundes bekennen. 

3. Alle Personen, die aufgenommen werden wollen, müssen sich auf den Inhalt und die 
Ziele dieser Satzung verpflichten. 

4. Das Gesuch um Aufnahme ist an den Vorstand der Schützenbruderschaft zu richten. 
5. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung. 
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Damit werden Frauen wie Männer vollwertige Mitglieder unserer Bruderschaft, mit dem Recht, 
sich für alle Ämter zur Verfügung zu stellen und am Schießen auf den Vogel teilzunehmen. 

 
Wir bitten, diesen Antrag in die Tagesordnung der nächsten Jahreshauptversammlung 
aufzunehmen und zur Abstimmung zu stellen. 

 
 

 
Wir bitten um eine zeitnahe Prüfung dieses Antrags und freuen uns über eine positive 
Rückmeldung. 
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